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AUS zU G AUS D E M PR 0 T 0 K 0 L L D ES R E G I ER U N G SR AT ES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

14. Mai 1985 Nr. 1428 

Biberist/Gerlafingen: Genehrpigung des Strassen-.und Bau
linienplanes ''Gerlafingen- und 
Biberiststrasse" 

I. 

1. Das Bau-Departement hat vom 4. Juli bis 3. 'August 

1983 den Erschliessungsplan ''Gerlafingen- und Bi

beriststrasse'' (Strassen...: und Baulinienplan 1:500 9 

Kantonsstrasse II. Klasse}. öffentlich aufgelegt. 

Es beantragt dem Regierungsrat die Genehmigung dieses 

Nutzungsplanes (§ 18 BauG). 

2. Gegen diesen Erschliessungsplan erhoben drei Stras

senanlieger Einsprache beim Bau-Departement, das 

mit Verfügung vom 14. Dezember 1984 zwei Einsprachen 

·abwies und eine als durch Rückzug erledigt von der 

Geschäftskontrolle abschrieb. Gegen diese Verfügung 

führt Herr Rene Brenckle, Biberiststrasse 16, 4563 

Gerlafingen 9 Beschwerde beim Regierungsrat. 



3. Am 18. April 1985 wurde an Ort und Stelle ein Augen

schein durchgeführt. Im Rahmen der Parteiverhandlung 

zog der Beschwerdeführer seine Beschwerde zurück • 
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II. 

: : . ·, : ~ 

Der Bau- und Strassenlinienplan sieht einen nach planeri

schen Grunds~tzen zweckm~ssigen Ausbau des Strassenteil

stückes von der refo.rmierten Kirche in Biberist bis zur 

Verzweigung nach Kriegstetten bzw. \IJiler in Gerlafingen 

vor und· ist zu genehmigen. Die Beschwerde kann auf Grund 

des Rückzuges; von der Gesch~ftskontrolle abgeschrieben 

.werden. Dem-Beschwerdeführer wird der Kostenvorschuss 

von Fr. 400.-- zurücker~tattet. 

-:· 

Es wird . ::! : 
('. ·,· 

_:;:_:.:. .. bes.chlossen: · :'':"·;, .. ,, 

l. Der Strassen:- und Baulinienplan "Gerlafingen- und 

BiberiststrB;sse'' ( Kantonsstrasse TL Klasse) der 

Gemeinden ~iberist.und ~erlafingen wird genehmigt. 

2. Die Beschwerde R. Erenekle wird zufolge Rückzugs 

von der Geschäftskontrolle abgeschrieben. 
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3. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete Kostenvor

schuss von Fr. 400.-- zurückerstattet. 

Der Staatsschreiber: 

·~.) ,'\Y l~___.,.--l/.L--
' 

Kostenabrechnung Rene Brenckle, Gerlafingen 

Rückerstattung des 
Kostenvorschusses: Fr. 400.-- (v. Kto. 119.650) 

============ 

Geht an: 

- Bau-Departement (2) St/br 
- Rechtsdienst (2) St 
- Departementssekretär (84/212) 
- Kant. Tiefbauamt (4)~ mit 4 gen. Plänen 
- Kant. Amt für Raumplanung (3), mit 2 gen. Plänen 
- Kreisbauamt I, 4500 Solothurn (2), mit 2 gen. Plänen 
-Bau-Departement (3), B. Röthlisberger, (für Finanzver-

waltung als Ausgaben-Anweisung) 
- Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4562 Biberist, mit 

1 gen. Plan 
- Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4563 Gerlafingen, 

mit 1 gen. Plan 
- Herrn Rene Brenckle, Biberiststr. 16, 4563 Gerlafingen, 

EINSCHREIBEN 

Amtsblatt Publikation: 
Der Strassen- und Baulinienplan 11 Gerlafingen- und Biberist
strasse'' der Gemeinden Biberist und Gerlafingen wird 
genehmigt. 
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